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 V.  ZUSAMMENARBEIT 

§ 49 
Zusammenarbeit
mit anderen 
Gemeinwesen

Kriens kann zur Erfüllung der Aufgaben mit 
anderen Gemeinwesen zusammen arbeiten 
und dafür Verträge abschliessen sowie Ge-
meinde- oder Zweckverbänden beitreten. 

§ 50 
Übertragung 
von Aufgaben

1 Kriens kann die Erfüllung der Aufgaben 
an externe Leistungserbringer übertragen 
und dafür Verträge abschliessen, Unterneh-
mungen gründen oder sich daran beteili-
gen.
2 Die Wasserversorgung kann nicht an ex-
terne Leistungserbringer übertragen werden. 
Vorbehalten bleibt die Zusammenarbeit.

§ 51 
Zuständigkeit

1 Die Zuständigkeit, eine Zusammenarbeit 
oder Übertragung an externe Leistungs-
erbringer zu beschliessen, bestimmt sich 
nach der Finanzkompetenz der Organe. Der 
Einwohnerrat kann in einem Reglement für 
einzelne Geschäfte von der Zuständigkeits-
ordnung abweichen.
2 Die Zusammenarbeit und die Übertra-
gung an externe Leistungserbringer erfolgt 
nach den Bestimmungen des Gemeindege-
setzes. 

 VI.  ÜBERGANGS- UND  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 52 
Inkrafttreten

1 Die vorliegende Gemeindeordnung tritt auf 
den 01. Januar 2008 in Kraft. Sie ersetzt die 
Gemeindeordnung vom 20. September 1990.
2 Es gelten folgende Ausnahmen:

a. Der Gemeinderat, der Einwohnerrat 
und die von ihnen gewählten Kom-
missionen tagen und handeln bis 
zum Ende der Legislaturperiode 2004 
– 2008 nach bisherigem Recht.

b. Die Schulpflege erfüllt ihre Aufgaben 
bis 31. August 2008 nach bisherigem 
Recht.

c. Die externe Revisionsstelle wird erst-
mals für die Prüfung der Jahresrech-
nung 2008 bestimmt. 

d. Die Bezeichnungen «Stadt Kriens» 
«Stadtrat», «Stadtpräsidentin» oder 
«Stadtpräsident», «Stadtschreiberin» 
oder «Stadtschreiber» sowie «Stadt-
verwaltung» gelten ab Beginn der Le-
gislaturperiode 2008 – 2012.
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